
STADT HORSTMAR
vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 40 
- Solarpark Horstmar "FAST Schöppinger Berg" -
gemäß § 12 BauGB
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN - Teil B
gemäß § 9 (1) und (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW

1. Art der baulichen Nutzung

Das Sondergebiet Photovoltaik dient der Erzeugung von erneuerbarem Strom aus solarer Strahlungsenergie.
Zulässig im SO-PV ist eine Photovoltaik-Anlage bestehend aus Unterkonstruktion und Modulen sowie Nebenanlagen wie Wechselrichter, 
Transformatoren, Betriebscontainer und Einfriedungen.

2. Maß der baulichen Nutzung/Bauweise/Überbaubare Grundstücksfläche

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen von Solarmodulen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden, 
wenn dadurch der Versiegelungsgrad des Bodens im Sondergebiet Photovoltaik 10 % nicht übersteigt.

2.2 Bauweise
Anlagen mit einer Länge von mehr als 50 m Länge sind zulässig.

2.3 Höhe baulicher Anlagen
Die maximale Höhe baulicher Anlagen beträgt 5,00 m über dem nächstgelegenen amtlichen Höhenpunkt.

3. Grünordnerische Festsetzungen

3.1 In der Grünfläche ( A)zur Anpflanzung von Gehölzen sind Sträucher der Pflanzliste im 1x1 m Verband in der Pflanzqualität 80/100 
cm, 1xv, anzupflanzen und auf Dauer zu erhalten. Es sind Arten der folgenden Pflanzliste zu verwenden:
Heckenrose (Rosa canina), Kratzbeere (Rubus caesius), Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea)

3.2 Freiflächen im Sondergebiet und Grünflächen ohne Pflanzbindung sind als extensives Grünland, innerhalb des 150 m Radius um 
bestehende Windkraftanlagen als Grasfläche, dünger-, herbizid- und pestizidfrei zu bewirtschaften und nicht vor dem 01.08. jedes Jahres 
zu mähen, höchstens 3 x jährliche Mahd, das Mähgut ist zu beräumen

3.3 In der Grünfläche mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die vorhandenen und 
die sich im Zuge der natürlichen Sukzession entwickelnden Gehölze zu erhalten.

3.4 Einfriedungen müssen mindestens 15 cm lichten Abstand zwischen Bodenoberfläche und der Unterkante der Einfriedung einhalten.

3.5 Mit dem Bau darf nicht zwischen dem 15.04. und 31.08., mit dem Abriss nicht zwischen dem 01.04. und 31.08. begonnen werden; 
begründete, mit dem Artenschutzrecht konforme Ausnahmen sind zulässig.

3.6 Es dürfen nur entspiegelte Module verwendet werden.

4. Maßnahmen zum Artenschutz
4.1 In den Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind die bestehenden 
Bunker für den Artenschutz zu erhalten - Kennzeichnung Buchstabe (B ).

4.2 Ersatzmaßnahmen für Feldsperling-Fortpflanzungsstätten sind durch das Anbringen von 6 Nistkästen im Bereich der zu erhaltenden 
nördlichen Hecke (außerhalb des 150 m Umkreises um Windkraftanlagen) auszugleichen - Kennzeichnung Buchstabe(.F).

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 40 - Solarpark Horstmar "FAST Schöppinger Berg" - 
beschlossen. Dies ist am 19.04.2018 ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Horstmar bekannt 
gemacht worden.

Horstmar,den..................

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist mit Schreiben vom 
25.04.2018 beteiligt worden. Die landesplanerische Stellungnahme erfolgte am 25.05.2018.

Horstmar,den..................

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

3. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung am 12.04.2018 dem Vorentwurf des 
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der frühzeitigen Beteiligung wurden am 19.04.2018 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom .........b is .......... gemäß §
3 Abs. 1 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgte im selben Zeitraum.

Horstmar,den..................

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

4. Der Rat der Stadt Horstmar hat in seiner Sitzung a m ........  dem Entwurf des Bebauungsplanes
und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .........  ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom ........b is ....... gemäß § 3
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte im selben Zeitraum.

Horstmar,den..................

Robert Wenking 
(Bürgermeister)
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft mit Buchstabe (B) und (F ) gekennzeichnet 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB); siehe textliche Festsetzung 4.1 und 4.2
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5. Der Rat der Stadt Horstmar hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und Anregungen in
seiner Sitzung am ............ als Satzung gern. § 10 BauGB beschlossen. Die Begründung wurde
gebilligt.

Horstmar,den..................

HINWEISE, KENNZEICHNUNGEN, NACHRICHTLICHE 
ÜBERNAHMEN, DARSTELLUNGEN

Hinweis Boden/Denkmalschutz
Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind 
Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich zu melden. Ihre Lage 
im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 DSchG).
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der 
betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische 
Untersuchungen durchführen zu können (§28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen 
sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.
Soweit sich bei Bauarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe, Geruch usw. im Boden zeigen, die 
auf eine Kontamination mit umweltgefährdenden Stoffen hindeuten, ist der Kreis Steinfurt, 
Untere Bodenschutzbehörde, unverzüglich zu benachrichtigen.

Hinweis Kampfmittel
Die Durchführung der bodeneingreifenden Bauarbeiten sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann.
Sofern der Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der 
staatliche Kampfmittelräumdienst zu verständigen. Tel.: 02331/6927-3885 Technische 
Einsatzleitung (Mo. Di. 7:30 -18:15 Uhr, Mi.-Fr. 7:30-15:45 Uhr) Tel. 02931/82-2281 nach 
Dienst, bei aktuellen Munitionsfunden.

Hinweis Altlasten

Das Grundstück ist gemäß Schreiben der unteren Bodenschutzbehörde vom 26.08.2015 im 
Kataster über Altlasten und altlastverdächtige Flächen des Kreises Steinfurt registriert.
1998 wurden Bodenuntersuchungen im Bereich der Tankanlagen durchgeführt. Hierbei 
wurden keine relevanten Schadstoffbelastungen im Boden ermittelt

Soweit bei Erdarbeiten Bodenkontaminationen festgestellt werden, ist unverzüglich die 
Untere Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen.

Hinweise zum Brandschutz

Die Photovoltaik-Anlage besteht aus unbrennbarem Metall und Glas. Im Brandfall (z. B. der 
Wiese unterhalb der Module) muss die Ausweitung des Feuers auf die umliegenden 
Grünflächen verhindert werden. Um die Löschwasserversorgung hierbei sicher zu stellen, 
wird auf der Projektfläche ein Brunnen errichtet. Detailausführungen z.B. der 
Feuerwehr-Stellplätze, Brandschutz- und Wundstreifen regelt ein Feuerwehrplan, der im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahren erstellt und mit der örtlichen Feuerwehr abgestimmt 
wird.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), in der zuletzt geltenden Fassung

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), in der zuletzt geltenden Fassung

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zuletzt geltenden Fassung

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), in der zuletzt 
geltenden Fassung

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 
28.12.2016 (GV. NRW. 2016 S. 1162), in der zuletzt geltenden Fassung

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

6. Dieser Bebauungsplan ist gemäß § 10 BauGB mit der Bekanntmachung am ......... in Kraft
getreten.

Horstmar,den

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

7. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend 
gemacht worden.

Horstmar,den..................

Robert Wenking...........................................
(Bürgermeister) (Siegel)

8. Die Planunterlage entsprichte dem Inhalt des Liegenschaftskatsters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (digitale 
Übernahme vom Katasteramt Kreis Steinfurt/Kreis Borken am. AZ:....)

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Darstellung der Katasterunterlage kann außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
unvollständig sein.

, den
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